
Fernbleiben vom Unterricht

Sie müssen entscheiden, ob Sie es verantworten können, dass Ihr Kind 

in begründeten Fällen dem Unterricht fernbleiben darf.

Fernbleiben vom Unterricht (Hinweisblatt beachten!) Das Fernbleiben vom Unterricht ist nur in begründeten Ausnahmefällen 

gestattet. (Schulgesetz)

Unser / Mein Kind Gründe sind z.B. Krankheit, Facharzttermine, familiäre Notfälle, etc.

Sollte einer dieser Gründe auf sie zutreffen, so ist umgehend die Schule

telefonisch über das voraussichtliche Fehlen zu informieren. 03949 / 2242

Diese Meldung hat durch die Sorgeberechtigten zu erfolgen.

In jedem Fall ist das Fernbleiben vom Unterricht schriftlich durch die

Sorgeberechtigten zu entschuldigen.

Fehlgrund: Krankheit Ist ein Fehlen aus nicht krankheitsbedingten Gründen erforderlich, so ist 

rechtzeitig und vorher ein entsprechender Antrag an die Klassenleitung bzw. 

Facharzttermin Schulleitung zu richten.

Sonstiges

Ein unentschuldigtes Fehlen ist eine Schulpflichtverletzung

und zieht dementsprechende Konsequenzen nach sich.

Diese Fehlzeiten bitte(n) wir / ich zu entschuldigen.

Der versäumte Unterrichtsstoff wird eigenverantwortlich nachgeholt.

Vielen Dank für Ihr Verständnis

Oschersleben, 01.08.2024

- Schulleitung der GmS Am Diesterwegring -

Nichtzutreffendes streichen Hier abtrennen und an die Klassenleitung zurückgeben.

im Unterricht gefehlt.

Name Vorname Klasse

Ort/Datum Unterschrift der/des Sorgeberechtigten
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